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0,1
In der Eurozone ist die Wirtschaftsleistung 
zu Jahresbeginn überraschend gesunken. 
Im ersten Quartal habe das Bruttoinlands-
produkt (BIP) zum Vorquartal um 0,1 Prozent 
nachgegeben, teilte das Statistikamt  
Eurostat gestern mit.
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Welt der Wirtschaft

Unsere wichtige Verkehrsader 
vor dem Kollaps bewahren

sich eine Sperrung des Fäsenstaubtunnels auf 
den gesamten innerstädtischen Schaffhauser 
Verkehr auswirken kann, hat sich vor Pfings-
ten gezeigt, als ein Unfall den Tunnel für ei-
nige Stunden unpassierbar machte. Plötzlich 
konnte eine Fahrt von einem Quartier ins an-
dere gleich lange dauern wie normalerweise 
von Schaffhausen nach Zürich. Doch sowohl 
vor Unfällen als auch vor Staus aufgrund von 
Tunnelsperrungen kann uns die zweite Röhre 
weitgehend schützen.

Politische Stimmungsmache
Das Bundesamt für Strassen Astra steht in 

den Startlöchern, um die «A4 Engpassbesei-
tigung Schaffhausen-Süd–Herblingen» zu 
realisieren. Der Nationalrat hat gerade letzte 
Woche 5 Milliarden Franken für die Kapazi-
tätserweiterung von Bundesstrassen gespro-
chen; eines der sechs Projekte ist unser Fä-
senstaubtunnel. Und sowohl der Kanton wie 
auch die Stadt haben grundsätzlich schon 
lange grünes Licht gegeben. Trotzdem wer-
den nun Stimmen lauter, die dem Projekt kri-
tisch gegenüberstehen. Wenn es dabei um 
Umsetzungsdetails geht, mögen kritische 
Stimmen vielleicht sogar zu besseren Lösun-
gen führen. Doch artet die Kritik in eine Fun-
damentalopposition aus, ist dies nichts ande-
res als politische Stimmungsmache auf dem 
Buckel der Schaffhauser Wirtschaft und Be-
völkerung. Denn die zweite Fäsenstaubröhre 
ist ein Muss, um eine unserer wichtigsten 
Verkehrsadern vor dem Kollaps zu bewahren. 
Die IVS fordert deshalb eine rasche Umset-
zung des Projektes, damit unsere Strassen 
bereit sind für die Anforderungen eines ge-
sellschaftlich und wirtschaftlich prosperie-
renden Schaffhausens.

Mein Fazit: Der Ausbau des Fäsenstaub
tunnels ist unumgänglich. Wird dieser  
verzögert, sind die Leidtragenden schnell  
zu finden: die Schaffhauser Wirtschaft  
und Bevölkerung.

Das Faktum: Der Fäsenstaubtunnel braucht 
eine zweite Röhre – und zwar schnell.  
Dies verhindert ein innerstädtisches  
Verkehrschaos und sichert die Attraktivität 
unseres Wirtschaftsstandortes.

Tag für Tag befahren rund 30 000 Fahrzeuge 
den Schaffhauser Abschnitt der Autobahn 
A4. Das sind beinahe doppelt so viele, wie 
durch den Gotthardtunnel fahren. Ange-
sichts dessen erstaunt es kaum, dass unsere 
Stadttangente ihre Leistungsgrenze erreicht. 
Der weitere Verkehrszuwachs ist abzusehen 
und wird zu einer konstanten Überlastung 
führen. Rund dreissig Jahre nach ihrer Eröff-
nung ist es an der Zeit, die Kapazität dieser 
wichtigen Nord-Süd-Transitachse auf die 
künftigen Bedürfnisse vorzubereiten. Denn 
die konstante Überlastung einer Verkehrs-
ader führt unweigerlich zum Kollaps. Dies 
gilt es zu verhindern.

Erreichbarkeit für Firmen essenziell
Die Industrie- und Wirtschafts-Vereini-

gung Schaffhausen (IVS) hat schon lange er-
kannt, wie wichtig die Verkehrspolitik für die 
Attraktivität unseres Standortes ist. Deshalb 
führt sie unter meiner Leitung eine eigene 
Arbeitsgruppe «Verkehr», welche den steten 
Austausch zwischen Wirtschaft, Behörden 
und Politik pflegt. Unser Ziel ist eine bessere 
Verkehrsanbindung Schaffhausens auf 
Schiene und Strasse sowie eine optimale in-
nerkantonale Verkehrsführung. Ein wichti-
ges Puzzlestück ist dabei der Vierspur-Aus-
bau der Strecke von Thayngen bis Kohlfirst – 
inklusive der zweiten Fäsenstaubröhre. Dies 
sichert einen schnellen und sicheren Durch-
gangsverkehr und entlastet gleichzeitig das 
innerstädtische Strassennetz. Denn die gute 
Erreichbarkeit eines Standortes ist für Firmen 
essenziell – egal ob es um Güter geht oder um 
den Arbeitsweg der Mitarbeitenden. Und si-
chere sowie staufreie Strassen wirken sich di-
rekt auf die Lebensqualität aus. Wie schnell 
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«Wer gegen 
den Ausbau 
opponiert, 
betreibt 
nichts  
anderes als 
politische 
Stimmungs-
mache auf 
dem Buckel 
der Schaff-
hauser  
Wirtschaft 
und Bevölke-
rung.»

Zwischen Schuld und Sühne
Stephan Schmidheiny wehrt sich seit 20 Jahren gegen Asbest-Vorwürfe. Jetzt wurde er zu zwölf Jahren Haft verurteilt – und kämpft weiter.

Daniel Zulauf

Warum jagt die Turiner Staatsanwalt-
schaft den Schweizer Industriellen Ste-
phan Schmidheiny seit zwanzig Jahren 
durch die italienischen Gerichte? Ist es 
«Bösartigkeit», wie eine von Schmidheinys 
Anwälten verfasste Stellungnahme mit 
Bezug auf die Anschuldigungen gegen den 
nun 76-jährigen Erben der Firma Eternit 
suggeriert?

Ein solches Motiv wäre für einen staatli-
chen Ankläger höchst ungewöhnlich. Klar 
ist hingegen, dass die Katastrophe, die sich 
in und um die Asbestfabriken der Firma 
Eternit über viele Jahre abgespielt hatte, 
zahlreichen Menschen auf schlimme Weise 
das Leben gekostet hat. Nach Auffassung 
des Rechtsanwaltes Massimo Aliotta, Prä-
sident des Schweizerischen Vereins für As-
bestopfer und Angehörige, ist es allein die 
Dimension der Katastrophe, welche die 
Staatsanwalt antreibt. Und diese ist offen-
sichtlich bereit, den Kampf bis zum Ende 
zu führen.

Ein Geschworenengericht im pieomente-
sischen Novara, der Region, wo das als «To-
desfabrik» berüchtigte Eternit-Werk in Ca-
sale Monferrato stand, hat die Ankläger in 
ihrem Vorhaben bestärkt. Schmidheiny 
müsse zwölf Jahre ins Gefängnis, weil er 
sich der fahrlässigen Tötung von 346 Men-

schen schuldig gemacht habe, urteilten die 
Richter diese Woche. Die Opfer verstarben 
allesamt an einer besonders schmerzvollen 
Form von Lungenkrebs, der durch das Ein-
atmen von mit feinen Asbestfasern durch-
setztem Staub erzeugt wird. Es ist das 
dritte und mit Abstand schärfste Urteil, 
das in den vergangenen Jahren gegen 
Schmidheiny ergangen war. 2019 hatte ein 
Gericht in der Nähe von Turin eine vierjäh-
rige Haftstrafe mit dem gleichen Tatbe-
stand gegen Schmidheiny erlassen.

Schmidheiny will Urteil anfechten
Im Februar reduzierte ein Appellations-

gericht dieses Urteil auf eine bedingte 
Haftstrafe von 20 Monaten. In Neapel, wo 
Eternit ebenfalls ein Werk betrieben hatte, 
kam es im April 2022 aus den gleichen 
Gründen wie in Casale Monferrato zu 
einem Schuldspruch über dreieinhalb 
Jahre Gefängnis. Schmidheiny hat auch 
dieses erstinstanzliche Urteil schon ange-
fochten und erwartet Ende Jahr den Be-
ginn des Verfahrens.

Auch gegen das erstinstanzliche Urteil 
in Novara wird der Schweizer in Berufung 
gehen, wie die Verteidigung schreibt. Man 
habe auch in Novara «mit historischen 
Fakten und wissenschaftlichen Nachwei-
sen» belegen können, dass die Stephan 
Schmidheiny zur Last gelegten Vorwürfe 

«unbegründete Unterstellungen und reine 
Behauptungen» seien. Das Gericht habe 
diese Beweise aber nur zum Teil gewür-
digt und deshalb ein «Fehlurteil» gefällt. 

So streichen Schmidheinys Rechtsan-
wälte heraus, dass ihr Mandant zu keiner 
Zeit im operativen Management oder im 
Verwaltungsrat der italienischen Eternit 
Holding aktiv gewesen sei. Die Fabrik in 

Casale Monferrato stand zwischen 1976 
bis zu ihrer Schliessung   im Jahr 1986 in 
Schmidheinys Besitz.

Gibt es einen Zusammenhang?
Aufgrund der seinerzeitigen wissen-

schaftlichen Erkenntnisse habe die Welt-
gemeinschaft davon ausgehen können, 
dass ein sicherer Gebrauch von Asbest 
möglich sei, schreiben Schmidheinys An-
wälte. Es sei auch nicht möglich festzu-
stellen, in welcher Zeit und aus welcher 
Quelle eine Asbesterkrankung stamme, 
weil es unmöglich sei, den exakten Zeit-
punkt des Krankheitsbeginns zu eruieren. 
Auf dieser Argumentationsgrundlage be-
streitet die Verteidigung die strafrechtlich 
wichtige kausale Ursache zwischen den 
Todesfällen und der Geschäftstätigkeit 
von Eternit beziehungsweise der Zeit von 
Schmidheinys Kontrolle. 

Es zeichne sich ab, dass auch dieser 
zweite Eternit-Prozess letztinstanzlich 
vor dem Kassationsgericht in Rom verhan-
delt werden müsse, sagt der Schweizer Op-
feranwalt Massimo Aliotta. Eine erste Se-
rie von Verfahren hatte die Staatsanwalt-
schaft 2004 eröffnet. Damals lautete die 
Anklage auf vorsätzliche Verursachung 
einer Umweltkatastrophe. Diese Anklage 
war in Rom aber an einem frischen Ver-
jährungsgesetz gescheitert. 

Damals (Aufnahme aus 
dem Jahr 1997) war seine 
Welt noch in Ordnung.  
Seit 2004 kämpft Stephan 
Schmidheiny in Italien 
gegen schwere Vorwürfe 
der Asbestverseuchung. 
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Weko ermittelt gegen zwei  
Office-World-Tochterfirmen
Die Wettbewerbskommission (Weko) 
hat zwei Firmen der Papeteriegruppe 
Office World ins Visier genommen. Es 
bestehe der Verdacht, dass Wieder-
verkaufspreise abgesprochen worden 
seien, teilte die Behörde am Donners-
tag mit.

Im Fokus stehen die Grosshandels-
unternehmen Oridis und Ecomedia, die 
beide zur Office World Group gehören. 
Sie handeln mit Druckerzubehör und 
Büromaterial.

Produzentinnen von Druckerzubehör 
und Büromaterial vertreiben ihre Pro-
dukte laut Weko unter anderem über 
Grosshandelsunternehmen wie die bei-
den genannten Firmen. Diese verkaufen 
die Produkte dann an Online-Händler, 
bei denen Konsumentinnen und Konsu-
menten oder Unternehmen Büromate-
rial und Druckerzubehör beziehen.

Gemäss Mitteilung gebe es An-
haltspunkte, dass die beiden Gross-
handelsunternehmen auf die Wie-
derverkaufspreise von verschiedenen  
Online-Händlern Einfluss genommen 
hätten. «Hierdurch könnten die betei-
ligten Unternehmen kartellrechtlich 
unzulässige vertikale Preisabreden ge-
troffen haben», so die Weko. 

Im Rahmen der Ermittlung hätten 
an verschiedenen Standorten Haus-

durchsuchungen stattgefunden. Es 
werde nun geprüft, ob tatsächlich  
kartellrechtlich unzulässige Wettbe-
werbsbeschränkungen vorliegen. Für 
die Unternehmen gelte die Unschulds-
vermutung.

Eine Sprecherin von Office World be-
stätigte gegenüber der Nachrichten-
agentur AWP, dass am Firmensitz von 
Oridis in Aarburg sowie am Hauptsitz 
von Ecomedia in Nänikon eine entspre-
chende Durchsuchung stattgefunden 
habe. «Die Einleitung einer Untersu-
chung bedeutet nicht, dass ein Fehlver-
halten festgestellt wurde oder dass fi-
nanzielle Auswirkungen vorliegen», er-
klärte sie. Oridis und Ecomedia sowie 
die Office World Group würden in vol-
lem Umfang mit den Behörden koope-
rieren und seien zuversichtlich, «die 
Rechtmässigkeit ihrer Position zu klä-
ren», sagte sie.

Die Office World Group ist laut eigenen 
Angaben der führende Anbieter von  
Büromaterial und Bürotechnik in der 
Schweiz. Die Gruppe betreibt 19 eigene 
Läden und mehrere Online-Shops. Zu-
dem sei sie enger Partner von rund 2000 
lokalen Fachhändlern und Detailhan-
dels-Ketten. Die Office World Group er-
wirtschaftet einen Jahresumsatz von 
rund 400 Millionen Franken. (sda)
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